
5171 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 7. Mai 1996 betreffend ein 
Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der 
Europä ischen Gemei nschaft und ihren Mi tgl i edstaaten ei nersei ts und der 
Tunes ischen Repub 1 i k anderersei ts samt Anhängen, Protokoll en und 
Erklärungen 

Entsprechend den Leitlinien, die bereits vom Europäischen Rat in 
Lissabon (Juni 1992), Korfu (Juni 1994) und Essen (Dezember 1994) festge
legt worden ~ind, ist die Europäische Union entschlossen, ein dauerhaftes 
Schema für di e Bez i ehungen zu den mediterranen Drittstaaten im Zei chen 
der Partnerschaft festzulegen. Diese Kooperationspolitik im Süden ist das 
Gegenstück zur Politik der Öffnung nach Osten. 

Ziel der Mittelmeerpolitik der Europäischen Union ist es, die Mit
telmeerländer in ihren Bemühungen um eine schrittweise Entwicklung der 
Region zu einer Zone des Friedens, der Stabilität, des Wohlstandes und 
der Zusammenarbeit zu unterstützen und zu diesem Zweck eine euro
mediterrane Partnerschaft zu schaffen. Diese umfaßt folgende Bereiche: 

- politische und Sicherheitsaspekte, 
- wirtschaftliche und finanzielle Aspekte, 
- soziale und menschliche Aspekte. 
Ziel des gegenständlichen Abkommens ist es, einen Rahmen für den po

litischen Dialog zu schaffen, die Ausweitung von Handel und Investition 
zu fördern, die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturel
lem und finanziellem Gebiet zu vertiefen und die regionale Integration zu 
stärken. Die Achtung der demokratischen Prinzipien und der Menschenrechte 
stellt ein grundlegendes Element des Abkommens dar. 

Die Gemeinschaften und Tunesien zielen mit diesem Abkommen im Be
reich des Handels mit landwirtschaftlichen und Fischereiprodukten auf 
eine größere Liberalisierung ab. Im Falle von Zahlungsbilanzschwierig
keiten kann die sich in Schwierigkeiten befindliche Vertragspartei zeit
lich begrenzte restriktive Maßnahmen setzen. 
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Gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG ist der gegenständliche Staatsvertrag in 
allen authentischen Sprach fassungen dadurch kundzumachen, daß dieser zur 
öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten aufliegt. 

Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd und gesetzeser
gänzend, enthält aber keine verfassungsändernden Bestimmungen. 

Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B
VG ist nicht erforderlich, da keine Angelegenheiten, die den selbständi
gen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des 
vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen 
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in 
die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Außenpol it; sche Ausschuß stellt nach Beratung der Vorl age am 
21. Mai 1996 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Gottfried Jaud 
Berichterstatter 

2300a.OD1D!B-L2.3!96 

Wien, 1996 05 21 

Dr.h.c. Manfred Mautner Markhof 
Vorsitzender 
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